
 €  €  €

1 Netzkostenbeitrag - Strom 

1.1 Spezifischer Baukostenzuschuss für Netzanschlüsse an das Niederspannungsnetz

(siehe § 11 NAV und Ziffer 1 der Ergänzenden Bedingungen zur NAV) pro kW 111,87 17,90 129,77

1.2 Spezifischer Baukostenzuschuss für Netzanschlüsse an die Niederspannungs-

Sammelschiene einer Trafostation über Kabel im Eigentum des Anschlussnehmers pro kW 111,87 17,90 129,77

1.3 Spezifischer Baukostenzuschuss für Netzanschlüsse an das Mittelspannungs-

netz bzw. Netzanschlüsse an die Mittelspannungs- Sammelschiene einer Umspannanlage 

über Kabel im Eigentum des Netzbetreibers pro kW 88,83 14,21 103,04

2 Netzanschlusskosten - Strom - (§ 9 NAV und Ziffer 2 der Erg. Bedingungen zur NAV)

2.1 Kabel-Netzanschluss

2.1.1 Netzanschlusskosten - Grundbetrag

bis 10 m Netzanschlusslänge*) und einem max. Netzanschluss von 30 kW 2.172,20 347,55 2.519,75

2.1.2 Netzanschlusskosten - bei gleichzeitiger Verlegung eines Wasserhausanschlusses

bis 10 m Netzanschlusslänge*) und einem max. Netzanschluss von 30 kW 1.520,80 243,33 1.764,13

2.1.3 Netzanschlusskosten - bei gleichzeitiger Verlegung eines Gas- u. Wasserhausanschlusses

bis 10 m Netzanschlusslänge*) und einem max. Netzanschluss von 30 kW 1.194,50 191,12 1.385,62

2.1.4 Netzanschlusskosten - Mehrpreis zu 2.1.1

bei Netzanschlusslänge*) über 10 m , Zuschlag je angefangenem Meter je Meter 96,00 15,36 111,36

2.1.5 Netzanschlusskosten - Mehrpreis zu 2.1.2

bei Netzanschlusslänge*) über 10 m , Zuschlag je angefangenem Meter je Meter 90,00 14,40 104,40

2.1.6 Netzanschlusskosten - Mehrpreis zu 2.1.3

bei Netzanschlusslänge*) über 10 m , Zuschlag je angefangenem Meter je Meter 78,00 12,48 90,48

2.1.7 Abschlag je angefangenem Meter für den in Eigenleistung ordnungsgemäß

erstellten Kabelgraben           je Meter 27,70 4,43 32,13

  *) Entfernung zwischen Straßenmitte und Hausanschlusswand entlang der Kabeltrasse

2.2 Freileitungs-Netzanschluss

Im Altbaugebiet als Stichanschluss mit maximal einem Spannfeld oder als Durchgangs-

ständer bzw. im Siedlungsgebiet unabhängig von der technischen Ausführung

bis zu  einem maximalen Netzanschluss von 50 A 1.881,00 300,96 2.181,96

2.3 Bei Netzanschlüssen, die nach Art, Dimension oder Länge von typischen 

Netzanschlüssen abweichen, treten an die Stelle der in den Abschnitten 2.1 und 2.2

genannten Beträge die gesondert ermittelten Kosten. nach Aufwand
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3 Veränderung von Strom-Netzanschlüssen

3.1 Veränderung/Verstärkung eines Netzanschlusses im Niederspannungsfreileitungsnetz

3.1.1      - Kostenanteil bei Veränderung des Netzanschlusses wegen baulicher Änderung (ohne Verstärkung!) 843,15 134,90 978,05

3.1.2      - Kostenanteil bei provisorischer Sicherung des Netzanschlusses wegen baulicher Änderung nach Aufwand

3.1.3      - Kostenanteil bei nachträglicher Abdichtung des Dachständers wegen baulicher Änderung 173,25 27,72 200,97

3.1.4      - Kostenanteil bei Verstärkung des Netzanschlusses (Verstärkung Netzanschlussleitung und

        Hausanschlusskasten)

Querschnitt der neuen Netzanschlussleitung bis 25 mm² Cu 669,90 107,18 777,08

3.1.5      - Kostenanteil beim Zusammentreffen von Veränderung des Netzanschlusses wegen baulicher

       Änderung und Verstärkung

 Querschnitt der neuen Netzanschlussleitung bis 25 mm² Cu 1.074,15 171,86 1.246,01

3.2 Erhöhung der Absicherung (ohne Veränderung der Netzanschlussleitung/des Haus-

      anschlusskastens) 86,23 13,80 100,03

3.3 Austausch des Hausanschlusskastens ohne Verstärkung der Netzanschlussleitung

      (Kabel- oder Freileitungsnetz) 300,30 48,05 348,35

3.4 Bei davon abweichenden Veränderungen des Netzanschlusses werden die gesondert 

       ermittelten Kosten berechnet. nach Aufwand

3.5 Demontage eines Spannfeldes bei Baumaßnahmen einschl. Wiederherstellung 1.501,50 240,24 1.741,74

        (bei Unzumutbarkeit für den Kunden kommt laut § 12, Abs. 3, NAV, die Pauschale nicht

        zur Anwendung)

4 Pauschalbetrag für die Herstellung eines Baustrom-/kurzzeitigen Netzanschlusses   

4.1      Freileitungsnetz, einschließlich Inbetriebnahme 360,50 57,68 418,18

4.2      Kabelnetz, einschließlich Inbetriebnahme 206,00 32,96 238,96

5 Pauschalbetrag für die Inbetriebnahme bei

5.1 Strom

5.1.1      - Direktzählung für Verbrauchsanlage 102,75 16,44 119,19

5.1.2      - Direktzählung für PV Anlagen 102,75 16,44 119,19

5.1.3      - jede weitere Inbetriebnahme an einer Direktzählung der Anlage 34,25 5,48 39,73

5.1.4      - Niederspannungswandlerzählung nach Aufwand

5.1.5      - Mittelspannungswandlerzählung nach Aufwand

5.1.6      - Wandlerzählung für PV Anlagen nach Aufwand

5.2 Gas

5.2.1      - Zähler bis einschließlich G16 102,75 16,44 119,19

5.2.2      - Zähler ab G25 nach Aufwand

Sonderaktion: Kostenlose Inbetriebnahme des Gashausanschlusses 

(Gültig vom 1. März 2020 bis 31. Oktober 2020)

5.3 Wasser

5.3.1      - Zähler bis einschließlich QN10 bzw. DN40 102,75 5,14 107,89

5.3.2      - Zähler ab Q10 bzw. DN40 nach Aufwand 

5.4 Fernwärme

5.4.1      - Zähler bis einschließlich Qp10 102,75 16,44 119,19

5.4.2      - Zähler ab Qp10 nach Aufwand

5.5 Pauschalbetrag für vergebliche Anfahrt 68,50 10,96 79,46

Verrechnungssätze

Grundbetrag
Bezeichnung Endbetrag inkl. 

MwSt.
MwSt
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6 Pauschalbetrag für Störungsbeseitigung / Ersatz defekter Hausanschluss-Sicherungen 

bis zu einer Stunde 

6.1  - Innerhalb der regulären Arbeitszeit 102,75 16,44 119,19

6.2  -Außerhalb der regulären Arbeitszeit 137,00 21,92 158,92

7 Zahlungsverzug  (keine MwSt-Berechnung)       

7.1 Mahnung 2,50  ----- 2,50

7.2 Nachinkassogang 48,75  ----- 48,75

8 Pauschalen für Nachinkasso, Unterbrechung der Anschlussnutzung, Aufhebung der Unterbrechung   

8.1  - Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung bei Kabelhauseinführungen und Strömende Medien 68,50  ----- 68,50

8.2  - Vergebliche Anfahrt 68,50  ----- 68,50

8.3  - Unterbrechung bei Wandlermessung 171,25  ----- 171,25

8.4  - Aufhebung einer Unterbrechung während der Arbeitszeit 68,50 10,96 79,46

8.5  - Aufhebung einer Unterbrechung außerhalb der Arbeitszeit 137,00 21,92 158,92

9 Pauschale für das Abtrennen oder den Wiederanschluss einer Dachständereinführung       

9.1  - innerhalb der regulären Arbeitszeit 137,00 21,92 158,92

9.2  - außerhalb der regulären Arbeitszeit nach Aufwand

9.3  - Falls Einsatz Hubsteiger - pro Stunde - 143,50 22,96 166,46

10 Pauschalbetrag für Schaustelleranschluss       

10.1  - Anschluss ohne Inbetriebnahme eines Zählers oder Wandlermessung 137,00 21,92 158,92

10.2  - Anschluss mit Inbetriebnahme eines Zählers oder Wandlermessung 171,25 27,40 198,65

bei Mehraufwendungen zusätzlich:

10.3  - Einzelanschluss an Arbeitstagen 33,48 5,36 38,84

10.4  - Einzelanschluss an sonstigen Tagen 40,17 6,43 46,60

11 Pauschalbetrag für die Befundprüfung von Messeinrichtungen                                                  

11.1 Messgeräte für Strom **

11.1.1  - Wechselstromzähler (einfach) 98,98 15,84 114,82

11.1.2  - Drehstromzähler (einfach) 105,68 16,91 122,59

11.1.3  - Drehstromzähler-Zweitarif 130,60 20,90 151,50

11.1.4  - Messwandler-Drehstromzähler (einfach) 74,78 11,96 86,74

11.1.5  - eHZ Bezugzähler 237,62 38,02 275,64

11.1.6  - eHZ Lieferzähler 229,38 36,70 266,08

11.1.7  - eHZ Lieferzähler mit Rücklaufsperre 237,62 38,02 275,64

11.1.8  - eHZ Zähler mit zwei Energierichtungen 254,31 40,69 295,00

11.1.9  - eHZ Zweitarifzähler 262,55 42,01 304,56

11.1.10  - EDL 21/40 Bezugszähler 295,51 47,28 342,79

11.1.11  - EDL 21/40 Lieferzähler 245,86 39,34 285,20

11.1.12  - EDL 21/40 mit Rücklaufsperre 254,10 40,66 294,76

11.1.13  - EDL 21/40 mit zwei Energierichtungen 311,99 49,92 361,91

11.1.14  - sonstige Zählertypen nach Aufwand

11.2 Messgeräte für Gas **

11.2.1 - Volumengaszähler bis G6 156,30 25,01 181,31

11.2.2 - Volumengaszähler ab G10 nach Aufwand

** zuzüglich einer Pauschale für den Aufwand des evtl. Ausbaus/Einbaus und Transport 110,73 17,72 128,45

11.3 Messgeräte für Wasser ***

11.3.1 - Kaltwasserzähler bis Qn 10 134,40 6,72 141,12

11.3.2 - Kaltwasserzähler ab Qn 10 nach Aufwand

*** zuzüglich einer Pauschale für den Aufwand des ev. Ausbaus/Einbaus und Transport 110,73 5,54 116,27

Grundbetrag
Endbetrag inkl. 

MwSt.
MwSt

Bezeichnung

Verrechnungssätze
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11.4 Messgeräte für Fernwärme **

11.4.1 - Kompaktwärmemengenzähler bis Qp 2,5m³ /h 385,40 61,66 447,06

11.4.2 - Kompaktwärmemengenzähler ab Qp 3,5m³ /h bis Qp 10m³ /h 420,80 67,33 488,13

11.4.3 - Kompaktwärmemengenzähler ab Qp 10 nach Aufwand

11.4.4 - Einzelkomponenten nach Aufwand

11.4.5 ** zuzüglich einer Pauschale für den Aufwand des evtl. Ausbaus/Einbaus und Transport 110,73 17,72 128,45

11.5 Ausstellen eines Befundprüfscheines für Messgeräte nach Pos. 11.1 10,82 1,73 12,55

11.6 Ausstellen eines Befundprüfungsscheines ohne Fehlerverzeichnis  für Messgeräte nach Pos. 11.3 11,85 1,90 13,75

11.7 Ausstellen eines Befundprüfungsscheines mit Fehlerverzeichnis für Messgeräte nach Pos. 11.3 21,12 3,38 24,50

12 Baukostenzuschüsse - Gas - (§ 11 NDAV)

Baukostenzuschüsse im Erdgas-Versorgungsnetz werden im Einzelfall festgelegt.

13  Netzanschlusskosten - Gas - (§ 9 NDAV und Ziffer 1 der Erg. Bedingungen zur NDAV)

13.1 Erstellung von Netzanschlüssen

13.1.1 Netzanschlusskosten - Grundbetrag

mit einer Netzanschlussleitung bis zu d 32 und einer Anschlusslänge *) von bis zu 10 m 2.614,50 418,32 3.032,82

Sonderaktion: 50 % Rabatt auf den Netzanschlusskosten - Grundbetrag

(Gültig vom 01. März 2020 bis 31. Oktober 2020)

Die zuvor genannte Rabattierung findet nur Anwendung wenn innerhalb der nächsten 24 Monaten ab Herstellungsdatum

des Gashausanschlusses der Nachweis einer in Betrieb befindlichen neuen Heizanlage durch den Kunden an uns ergeht.

Sollte dies nicht der Fall sein ist der Kunde verpflichtet den zuvor in Abzug gebrachte Rabattbetrag zzgl. Mehrwertsteuer 

an uns zu entrichten.

13.1.2 Netzanschlusskosten - Mehrpreis zu 13.1.1

bei einer Netzanschlusslänge*) über 10 m je angefangenem Meter oberhalb     je Meter 144,00 23,04 167,04

10 m Anschlusslänge*)

13.1.3 Abschlag je angefangenem Meter für den in Eigenleistung ordnungsgemäß  

erstellten Rohrgraben  je Meter 27,22 4,36 31,58

 *) Entfernung zwischen Straßenmitte und Hausanschlusswand entlang der Rohrtrasse

14 Veränderung von Gas-Netzanschlüssen

Bei Veränderung des Netzanschlusses werden die gesondert ermittelten Kosten berechnet.

15 Baukostenzuschüsse - Wasser - (§ 9  AVBWasserV)

Baukostenzuschüsse im Wasser-Versorgungsnetz werden z. Zt. nicht erhoben.

16 Netzanschlusskosten - Wasser - 

16.1 Erstellung von Netzanschlüssen

16.1.1 Netzanschlusskosten - Grundbetrag

mit einer Netzanschlussleitung bis zu d 40 und einer Anschlusslänge *) von bis zu 10 m 2.399,04 119,95 2.518,99

16.1.2 Netzanschlusskosten - Mehrpreis zu 13.1.1

bei einer Netzanschlusslänge*) über 10 m je angefangenem Meter oberhalb     je Meter 144,00 7,20 151,20

10 m Anschlusslänge*)

16.1.3 Abschlag je angefangenem Meter für den in Eigenleistung ordnungsgemäß  

erstellten Rohrgraben  je Meter 27,72 1,39 29,11

 *) Entfernung zwischen Strassenmitte und Hausanschlusswand entlang der Rohrtrasse

17 Veränderung von Wasser-Netzanschlüssen

Bei Veränderung des Netzanschlusses werden die gesondert ermittelten Kosten berechnet.

18 Hausanschlusskosten - Fernwärme - (§ 10 Hausanschluss  AVB Fernwärme V vom 26.Januar 1989)

Endbetrag inkl. 

MwSt.
MwSt.

Verrechnungssätze

Grundbetrag
Bezeichnung
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Alle Hausanschlusskosten, Baukostenzuschüsse und Lieferungen  
bzw. Umbauten von Übergabestationen etc. werden direkt von
Fernwärme - Verbund Saar GmbH, St. Johanner Str. 101 - 105,
66115 Saarbrücken in Rechnung gestellt und sind dort anzufragen.

19 Sonderfahrzeug LKW mit Ladekran 47,50 7,60 55,10

20 Mitarbeiterstundenverrechnungssatz 68,50 10,96 79,46

Hinweis :   Für den Zeitraum von 01.07.2020 bis 31.12.2020 gelten verminderte Umsatzsteuersätze !
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